
Robeco Lux-o-rente (RCS Luxembourg B 47.779)
Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable) 
Eingetragener Geschäftssitz: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg 
(die „Gesellschaft“)

Außerordentliche Hauptversammlung der Anteilinhaber,
die am 10. Februar 2017 um 14.00 Uhr am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Einziger Beschlusspunkt:
Neufassung der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) mit inter alia den folgenden Änderungen:
(i)   Änderung von Artikel 1 zum Ändern des Namens der Gesellschaft von „Robeco Lux-o-rente“ zu „Robeco QI Global Dynamic Duration“; 
(ii)   Änderung von Artikel 3 der Satzung zur Aktualisierung des Geschäftszwecks der Gesellschaft auf den folgenden Wortlaut:„Der  alleinige 

Zweck der Gesellschaft besteht darin, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel in übertragbaren Wertpapieren,  Geldmarktinstrumenten 
und anderen, nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der  aktuellen 
Fassung (das „Gesetz von 2010“) für diese zulässigen Vermögensgegenständen mit dem Ziel anzulegen, Anlagerisiken zu streuen und den 
Anteilinhabern der Gesellschaft den Ertrag aus der Verwaltung ihres Portfolios zukommen zu lassen. Soweit nach dem Gesetz von 2010 
zulässig, kann die Gesellschaft jegliche Maßnahmen ergreifen und Geschäfte durchführen, die sie für hilfreich erachtet, um ihren Geschäfts-
zweck zu fördern und zu erreichen.”; 

(iii)  Änderung von Artikel 4 bezüglich der Verlegung des eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft an jeden anderen Ort im 
 Großherzogtum Luxemburg;

(iv)  Änderungen des Artikels 5 zu der Regelung, inter alia, dass der Verwaltungsrat die Liquidation, Konsolidierung oder  Aufteilung einer 
Anteilklasse beschließen kann;

(v)   Änderungen der Artikel 6, 8 und 11 zu der Regelung, inter alia, dass der Verwaltungsrat die Ausgabe von Anteilen in stückeloser Form 
beschließen kann; 

(vi)  Änderung von Artikel 6 durch Einfügen eines neuen Absatzes bezüglich der Datenschutzgrundsätze der Gesellschaft;
(vii)  Änderung von Artikel 8 zur Klärung der Fälle, in denen die Gesellschaft das Eigentum an Anteilen einschränken oder  verhindern kann;
(viii) Änderung von Artikel 10 zur Berücksichtigung von Änderungen im Luxemburger Recht;
(ix)  Änderung von Artikel 11, um inter alia die Möglichkeit einer Aussetzung des Stimmrechts eines Anteilinhabers durch den  Verwaltungsrat 

unter bestimmten Umständen vorzusehen;  
(x)   Änderung von Artikel 16, um die Möglichkeit des Verwaltungsrats zur Umwandlung der Gesellschaft in einen Feeder-OGAW  (Organismus 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, „OGAW“) vorzusehen;
(xi) Änderung von Artikel 21 zur Klarstellung der Bestimmungen bezüglich Umtausch- und Rücknahmeanträgen;
(xii)  Änderung von Artikel 22 zur Aufnahme neuer Fälle, in denen die Bewertung der Anteile und die auf sie bezogenen Aufträge  ausgesetzt 

werden;
(xiii) Änderung von Artikel 23 insbesondere zur Klarstellung der Bewertungsgrundsätze;
(xiv) Änderung des jetzigen Artikels 28 bezüglich der Dividendenzahlungen;
(xv)  allgemeine Aktualisierung der Satzung durch Änderung der Artikel 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 24 und des jetzigen Artikels 

3 zur Berücksichtigung insbesondere neuer, kürzlich geänderter Bestimmungen im Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über 
Handelsgesellschaften.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der vollständige Wortlaut der vorgeschlagenen Satzungsänderungen kostenlos am 
 eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder in ihrer örtlichen Vertretung erhältlich ist. Um in gültiger Form über die Tagesordnung 
beraten zu können, ist für die Hauptversammlung ein Quorum von mindestens 50 % des Kapitals erforderlich. Der Mehrheitsbeschluss 
zur Tagesordnung wird angenommen, wenn er von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen genehmigt wird. Stimmen, die mit auf der 
 Versammlung vertretenen Anteilen verbunden sind, in Bezug auf welche die Anteilinhaber jedoch nicht an der Abstimmung  teilnehmen, 
sich der Stimme enthalten oder einen nicht ausgefüllten bzw. ungültigen Stimmzettel abgeben, zählen nicht als abgegebene  Stimmen. 
Die Beschlussfähigkeits- und Mehrheitserfordernisse werden gemäß den am 6. Februar 2017 um 24.00 Uhr MEZ („Stichtag I“) in  Umlauf 
befindlichen Anteilen bestimmt. Die Stimmrechte der Anteilinhaber werden durch die Zahl der am Stichtag I gehaltenen Anteile  bestimmt.
Falls die Versammlung mangels Quorum nicht in der Lage ist, über die Tagesordnung zu beraten und abzustimmen, wird eine weitere 
Versammlung am 3. März 2017 um 14.00 Uhr (MEZ) am Geschäftssitz der Gesellschaft einberufen, um über dieselbe Tagesordnung zu 
beraten und abzustimmen. Auf dieser neu einberufenen Versammlung ist kein Quorum erforderlich, und der Mehrheitsbeschluss zur 
 Tagesordnung wird mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmen, die mit auf der Versammlung vertretenen Anteilen 
verbunden sind, in Bezug auf welche die Anteilinhaber jedoch nicht an der Abstimmung teilnehmen, sich der Stimme enthalten oder 
 einen nicht ausgefüllten bzw. ungültigen Stimmzettel abgeben, zählen nicht als abgegebene Stimmen. Bereits für die  Hauptversammlung 
 eingegangene Stimmvollmachtsformulare behalten ihre Gültigkeit und werden auf der ggf. neu einberufenen Versammlung, die  dieselbe 
Tagesordnung hat, verwendet, sofern sie nicht ausdrücklich widerrufen werden. Die Mehrheitserfordernisse werden gemäß den am  
27. Februar 2017 um 24.00 Uhr MEZ („Stichtag II“) in Umlauf befindlichen Anteilen bestimmt. Die Stimmrechte der Anteilinhaber werden 
durch die Zahl der am Stichtag II gehaltenen Anteile bestimmt.
Anteilinhaber können persönlich oder über Stellvertreter abstimmen. Anteilinhaber, die eine Teilnahme an und/oder eine Stimmabgabe 
in den betreffenden Versammlungen beabsichtigen, werden gebeten, die Gesellschaft über Frau V. Delvael, RBC Investor Services Bank 
S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg (Fax: +352 24603331) schriftlich spätestens bis zum 6. Februar 2017 für die 
Versammlung bzw. spätestens bis zum 27. Februar 2017 für die neu einberufene Versammlung über ihre Absicht in Kenntnis zu setzen.
Anteilinhaber, die nicht an der betreffenden Versammlung teilnehmen können, können einen Stimmrechtsvertreter bestimmen, der 
an ihrer Stelle teilnimmt und abstimmt. Damit diese Stimmen rechtsgültig sind, sollte ein Stimmvollmachtformular spätestens am  
8. Februar 2017, 9.00 Uhr (MEZ) in Bezug auf die Versammlung und spätestens am 1. März 2017, 9.00 Uhr MEZ in Bezug auf die neu 
 einberufene Versammlung bei der oben erwähnten Stelle der RBC Investor Services Bank S.A. eingereicht werden.
Ein Schreiben mit detaillierten Informationen für die Anteilsscheininhaber kann auf Wunsch kostenlos vom Geschäftssitz der Gesellschaft 
oder vom Raiffeisen Bank International AG, am Stadtpark 9, 1030 Wien oder durch www.robeco.com/luxembourg bezogen werden.                                                           
Der Verwaltungsrat Luxemburg, 20. Januar 2017


